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RS OGH 1978/2/2 6Ob763/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1978

Norm

ABGB §1064

Rechtssatz

Bei Liegenschaftsveräusserungsverträgen geht die Gefahr bereits mit der physischen Übergabe auf den Erwerber über,

während bei vertraglicher Regelung in der Regel der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Tag des

Gefahrenüberganges festgesetzt wird.
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